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               COVID MASSNAHMEN - AB 19. Mai 2021 

in der Schachner-Arena Vorchdorf 
 

ALLGEMEINES: 
Informationspflicht: Alle Trainer, Funktionäre, Betreuer, etc. sind über das vom ASKÖ Vorchdorf erstellte Covid-19-
Konzept lt. Vorlage des ÖFB und über die folgend angeordneten Maßnahmen informiert! 

Als COVID-19 Beauftragter wurden Felix Radner, Tel.: 0664/1541249 und als sein Stellvertreter Lukas Huemer, 
Tel.: 0699/10636946 bestellt. Weiters stehen Sportvorstand Hans Kronberger (0664/75044070) und NW-Leiter 
Sepp Steiner (0676/814142030) für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Sollte eine Person Krankheitssymptome auf der Sportanlage aufweisen, muss diese die Sportanlage sofort 
verlassen, der Trainingsbetrieb ist einzustellen, der Trainer, der Covid-19-Beauftragte oder Obmann Thomas 
Götschhofer sowie die Gesundheitsbehörde (Hotline 1450 bzw. BH Gmunden 07612/792-0) ist umgehend zu 
verständigen! 

 

SPORTAUSÜBUNG (Training, Spiele): 
Eintrittstest ab dem 10. LJ - es dürfen nur getestete, genesene oder geimpfte (= 3G-Regel) Sportler auf 
unserer Sportanlage aktiv tätig sein:   

 Antigentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht: einmalig gültig 
 Antigentest zur Eigenanwendung m. digitaler Lösung: 24 h gültig   - wird empfohlen!!! 
 Antigentest von befugter Stelle:   48 h 
 PCR-Test von befugter Stelle:    72 h 
 Schultests werden anerkannt    48 h 
 Genesene ärztl. Bestätigung od. Bescheid nicht älter als 6 Monate oder Antikörpernachweis nicht 

 älter als 3 Monate 
 Geimpfte: Erstimpfung, nicht älter als 3 Monate; Zweitimpfung, wenn die Erstimpfung nicht älter als 9 

Monate zurückliegt 

 

Registrierung von Spielern und Betreuern bei Training und Spielen: 

Training:  Alle SpielerInnen und Betreuer, die länger als 15 Minuten am Sportplatz sind,  sind mittels     
     Anwesenheitsliste des jeweils verantwortlichen Trainers bei jedem Training schriftlich festzuhalten.  

Bewerbsspiele: Spieler und Trainer über Online-System - Spielbericht, darüber hinausgehendes   
  Betreuungspersonal ist vom Trainer oder Sportlichen Leiter schriftlich festzuhalten!  

 

 Bewilligungspflicht von Spielen: 

Es ist im Online-System anzukreuzen, ob bei dem Spiel 

 weniger als 10 Zuschauer sind - keine Anzeige- oder Bewilligungspflicht 
 weniger als 50 Zuschauer sind - Anzeigepflicht 
 mehr als 50 Zuschauer sind - Bewilligungspflicht 

Ob die Bewilligung erteilt wird, ist vom jeweiligen Trainer nicht abzufragen; sollte ein Spiel wider Erwarten nicht 
bewilligt werden, wird der Covid-19-Beauftragte und unser Obmann von der BH verständigt. Dieser Fall wird 
allerdings nicht eintreten. 
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Testung/Bestätigung von Gastmannschaften: 

Da der Heimverein verpflichtet ist, dass die "3G-Regel" eingehalten wird, muss sich jeder Trainer oder 
Mannschaftsverantwortlich eines Spieles von der gegnerischen Mannschaft schriftlich bestätigen lassen, dass alle 
Spieler der "3G-Regel" entsprechen! Ohne diese schriftl. Bestätigung, darf keine Gastmannschaft in die Schachner-
Arena. Verantwortlich sind dafür: KM: Peter Maier, 1b: Hannes Aigner, Damen: Anna Sattler, NW: Sepp Steiner 
oder Trainer der jeweiligen NW-Mannschaft (siehe beiliegendes Formular "Covid-19-Bestätigung"). 
 

Maskenpflicht, Abstand und Sperrstunde für Sportler/Betreuer in der Schachner-Arena:                         
(Auf Maskenpflicht und Abstand ist vom Trainer hinzuweisen, Umsetzung obliegt der einzelnen Person) 

 Alle Personen ab dem 14. LJ müssen FFP2-Masken tragen, außer beim Sport und Duschen 
 Kinder ab dem 6. LJ müssen MNS tragen. 
 Mindestabstand von 2 Metern ist immer und überall einzuhalten, außer bei der Sportausübung! 
 Sperrstunde: 22 Uhr ist ausnahmslos einzuhalten! 

 

Regeln für Sportler bei Spielen: 

 Handschlag beider Teams vor und nach dem Spiel ist zu verzichten, ebenso auf den Torjubel 
 Spucken und Schneuzen am Spielfeld soll unterlassen werden! 
 Ersatzspieler sollen 2 Meter - wenn möglich - auseinandersitzen, müssen FFP2-Masken tragen 

 

Hygiene und Reinigungsplan 

 Händedesinfektionsmittel muss überall vorhanden sein (Eingang, Gemeinschaftsräume, Büffet, etc.) 
 Beim Betreten und Verlassen ist Händedesinfektion Pflicht! 
 Umarmen und Händeschütteln bei der Begrüßung ist zu unterlassen! 
 Gemeinschafts/Duschräume nur kürzestmöglich benützen, für gute Durchlüftung sorgen! 
 Handtücher und Trinkflaschen nur personalisiert verwenden 
 Besprechungen sollen Outdoor gemacht werden, innen nur mit 2 Meter Abstand! 
 Grundreinigung von Duschräumen mindestens 1 x wöchentlich 

  

ZUSCHAUER: 
 Zutrittstest verpflichtend, Impf- oder Test- oder Genesungsnachweis - siehe Eintrittstest/Sportausübung 
 Nur auf zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen - Bewirtung erlaubt, auch im Stehen 
 Max. 50 % Auslastung = jeder 2. Sitz bleibt leer! 2 Meter Abstand und Nummerierung obligatorisch!  
 Info-Tafel beim Eingang zur Lenkung der Besucherströme 
 ab dem 6. LJ ist ein MNS zu tragen - Hinweis beim Eingang, Eigenverantwortung! 
 FFP-2-Maskenpflicht ab dem 14. LJ  - Hinweis beim Eingang, Eigenverantwortung! 
 Registrierungspflicht - Vor- und Zuname, Tel-Nr. oder Mail-Adresse 

 

BÜFFETBETRIEB: 
 Öffnungszeiten 05:00 - 22:00 
 Konsumation nicht bei der Ausgabestelle, sondern nur auf Sitzplätzen, auch im Stehen erlaubt 
 Indoor: max. 4 Personen pro Tisch; Outdoor max. 10 Pers. pro Tisch + 6 Kinder 
 Tische mind. 2 Meter Abstand 
 Im Büffet ist FFP2-Maskenpflicht ab 14 Jahre, ab 6 Jahren MNS, außer am Tisch 


